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Innerschweizer Urkunden auf dem Priifstand:
Naturwissenschaftliche
Altersbestimmung und Quellenkritik

Michael Mente



Im Mirz 1315 schreibt Konig Ludwig der Bayer den Leuten der Tiler in Unter-
walden, Uri und Schwyz einen besiegelten Brief, um thnen Mut zu machen und
baldige Hilfe zu versprechen. Sie mochten sich durch die Drohungen der Geg-
ner nicht einschiichtern lassen. Gleichzeitig hebt er die auf Betreiben des
(namentlich nicht genannten) Abtes von Einsiedeln tiber sie verhangten Achtur-
teile auf; der Erzbischof Petrus von Mainz habe thm versprochen, die Absolu-
tion von dem iiber sie ausgesprochenen Bann den Dekanen und Kirchherren
threr Kirchen zu iibertragen und seine Vollmachtschreiben an sie zu richten.
Dazu befehle er selbst allen seinen Vogten und Anhingern, Edlen und Stidtern,
und fordere sie auf, so oft sie darum angegangen wiirden, ihnen Schirm und
Hilfe zukommen zu lassen.!

Die eidgendssische Befreiungsstradition und letztlich das «Quellenwerk zur
Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft» selbst stellen diesen Brief
in eine Reihe von Zeugnissen, welche die Stellung der drei Innerschweizer Orte
im Thronstreit zwischen dem Wittelsbacher Konig Ludwig und dem habsburgi-
schen Gegenkonig Friedrich dem Schonen dokumentieren sollen: Die Linder
Uri, Schwyz und Unterwalden haben sich im Abwehrkampf gegen die Habsbur-
ger Ludwig angeschlossen und erhalten im Gegenzug von ihm Unterstiitzung.
Eindeutig in diesem Sinn erscheint eine weitere Urkunde von 1316: Ludwig ldsst
schreiben, dass er alle Rechte der 6sterreichischen Herzoge und seiner Gegner in
den drei Lindern konfisziert und er die Herzoge der Majestitsverletzung
bezichtige. Er unterstellt die genannten Gebiete seiner direkten Herrschaft.?
Diese Konfiskation fithrt dann in direkter Linie zur umfassenden Bestitigung
aller Rechte, Privilegien und Reichsfreiheiten von 1316, welche die Linder -
angeblich - bis jetzt genossen haben.s

An dieser Stelle ist nicht weiter auf die Problematik der Kaiser- und Konigs-
briefe, auf die Fragen nach ihrer Echtheit und zum Teil komplexen Uberliefe-
rungsgeschichte in den verschiedenen Archiven und tiberhaupt deren Existenz im
Einzelnen einzugehen.# Hingegen soll hier eine Annaherung an das Problem von
der materiellen Seite von Interesse sein: Werden solche Schriftstiicke, die bisher
Bestandteile eines bestimmten, auf die eidgendssische Biindnis- und Befreiungs-
tradition ausgerichteten Geschichtsbilds waren und somit in der «logischen»
Rethe einer Entwicklung standen, auf das wahre Alter ithrer uns vorliegenden
materiellen Erscheinung hin geprift, konnen sich plétzlich erhebliche Schwierig-
keiten ergeben. Die Ermittlung des Pergamentalters mittels der so genannten

1 QW L2, 769.

: QW LaSo.

3 QW L2831

+  Bisher am tbersichtlichsten aufgefithrt sind die Konigs- bzw. Kaiserurkunden bei: STETTLER, BERN-
HARD. Die iltesten Konigsbriefe der drei Waldstitte in der Uberlieferung des Aegidius Tschudi. In:
Arcipius Tscuupr. Chronicon Helveticum. Historisch-kritische Ausgabe. Band 3. Basel 1980, S.
129%-159%. — Vgl. ferner: Garrari, Friepa. Die koniglichen Freibriefe fiir Uri von 1231-1353 und ihre
Uberlieferung durch Agidius Tschudi. In: Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte 3 (1953), S. 481-537;
WartMANN, HERMANN. Die koniglichen Freibriefe fiir Uri, Schwyz und Unterwalden von 1231-1316. In:
Archiv fiir Schweizerische Geschichte 13 (1862), S. 107-160.



Radiokarbonanalsye (im Folgenden “C-Methode genannt’) hat nimlich einen
erstaunlichen Befund ergeben: Weder die Beistandsurkunde an die drei Orte,
noch die Konfiskationsurkunde iiber die habsburgischen Rechte wurden von
Koénig Ludwig bezichungsweise seiner Kanzlei in der Form geschrieben, wie sie
heute im Staatsarchiv Schwyz als «Original» vorliegen. Ludwig verspricht im Jahr
1315 angeblich seine Hilfe und die Losung des durch den Einsiedler Abt ausge-
sprochenen Kirchenbannes gegentiber den drei Lindern in einer Urkunde, die auf
Pergament geschrieben wurde, das eindeutig aus dem 15. Jahrhundert stammt;® die
Konfiskation der habsburgischen Rechte, die im Jahr 1316 erfolgt sein soll, wurde
auf einem Pergament verschriftlicht, das nach der “C-Analyse hochstens 1289 von
einem Tier gewonnen wurde und somit deutlich alter als der mutmassliche Aus-
stellungszeitpunkt ist.7 In beiden angefithrten Urkunden fir die Innerschweizer
Orte handelt es sich also eindeutig um nachtriglich hergestellte Stiicke.

Derart evidente Resultate, die iiber eine naturwissenschaftliche Untersu-
chungsmethode anhand von organischem Material, in diesem Fall Tierhaut in
Form von Pergament, gewonnen werden, untermauern die bisher im Rahmen
der so genannten «Schriftlichkeitsdiskussion» angefiihrten Uberlegungen zum
Gebrauch von Schriftstiicken im Mittelalter und der Frithen Neuzeit. Die nach-
trigliche Ausfertigung von fehlenden Urkunden fiir bestimmte Zwecke hat sich
in diesem Zusammenhang als eine gingige Praxis herausgestellt. Geistliche und
weltliche Herrschaftstriger waren nachweislich bemiiht, dort, wo Schrift in
bestimmten Kommunikationskontexten erforderlich wurde, tiber solche «Fil-
schungen» eine stimmige Tradition herzustellen. Das heisst nicht nur mit Chro-
niken, sondern eben auch mit urkundlichen Schriftstiicken wurde Geschichte
geschrieben.! Ganz besonders zeigt sich dies, wenn bereits existierende Doku-
mente in Form von «Verbesserungen» unter Wahrung der wichtigen symboli-
schen Bedeutung, die das Schriftstiick fiir den Schriftbesitzer hatte, inhaltlich
den aktuellen Umstinden angepasst wurden.? Gerade im eidgendssischen Kon-

5 Vereinfachte Bezeichnung nach dem hauptsichlich interessierenden radioaktiven Isotop des Kohlen-
stoffs “C; das Verfahren wird im Abschnitt IV in diesem Beitrag erliutert.

¢ Vgl Tabelle der Resultate im Anhang (Abschnitt VI), Probe SZ 8. - Im Folgenden sind die Verweise
auf die Resultate der einzelnen Proben mit einem Kiirzel fiir das Archiv und mit entsprechender
Nummer angegeben (vgl. unten, Anm. 14).

7 Vgl.SZ .

Zur Schriftlichkeitsdiskussion, ihren Fragen und dem Forschungsstand: SasLonier, Rocer. Verschrift-

lichung und Herrschaftspraxis: Urbariales Schriftgut im spitmittelalterlichen Gebrauch. In: Meier,

Curister et al. (Hg.), Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur (Akten des Interna-

tionalen Kolloquiums 26.—29. Mai 1999). Miinchen 2002, S. g1—120; ders. Schriftlichkeit, Adelsbesitz und

adliges Handeln im 13. Jahrhundert. In: Nobilitas. Funktion und Reprisentation des Adels in Alteu-

ropa. Hg. von Otto Gerhard Oexle und Werner Paravicini. Géttingen 1997, S. 67-100; ders. Der

Bundesbrief von 1291: eine Filschung? Perspektiven einer ungewohnten Diskussion. In: Mitteilungen

des historischen Vereins des Kantons Schwyz 85 (1993), S. 13-25. (wieder abgedruckt in: Die Entstehung

der Schweiz. Vom Bundesbrief zur nationalen Geschichtskultur des 20. Jahrhunderts. Hg. von Josef

Wiget. Schwyz 1999. S. 127-146.).

9 Zu diesem Aspekt und weitere Literatur zum symbolischen Schrifthandeln: MenTE, MichagL. Domi-
nus abstulit? Vernichten und Verschweigen von Schriftobjekten als kommunikativer Ake. In: Frih-
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text ist dafiir ein besonderer Fall nachgewiesen: Im Jahr 1454, nach dem Alten
Ziirichkrieg, wurde die Neuausfertigung der Biindnisse fiir Luzern, Ziirich und
Zug veranlasst. «Der in den urspriinglichen Urkunden vermerkte Vorbehalt der
osterreichischen Herrschaftsrechte wurde in den Neuausfertigungen durch
jenen des Reichs ersetzt, diese [neuen Originalurkunden, MM] aber gleichwohl
wie die Originale auf 1332, 1351 und 1352 datiert.»™ Die alten Bundesbriefe wurden
vernichtet; dass die vorliegenden Bundesbriefe erst 1454 «modernisierte», das
heisst um stérende Passagen erleichterte und zugleich zurtickdatierte Stiicke dar-
stellen, wissen wir unter anderem deshalb, weil im Fall von Luzern und Zug
Abschriften und Vidimi der alten Versionen, im Fall von Ziirich offenbar auch
mindestens ein Original bei der mutmasslichen Kassationsaktion vergessen wor-
den sind.* Evident fiir solche Erneuerungsaktionen ist auch das Beispiel des
Biindnisses der Orte mit Glarus von 1352, das vermutlich 1473 in einer umfangrei-
cheren Urkunde neu ausgefertigt wurde, indem die Stellung des Ortes verbessert
wurde; gleichwohl wurde die Urkunde auf 1352 datiert und weiterhin Rudolf
Brun als amtierender Biirgermeister von Ziirich erwahnt.?

Die beiden einleitend aufgefihrten Beispiele gehoren zu einem grosseren
Untersuchungskorpus von Handschriften — vorwiegend Urkunden - aus ver-
schiedenen Innerschweizer Archiven, die mittels der erwihnten Radiokarbon-
analyse auf ihr Alter hin bestimmt wurden. Die Aktion war wichtiger Bestand-
teil eines vom Schweizerischen Nationalfonds geférderten Forschungsprojektes
mit dem Titel «Landliche Gemeinden und Adel im innerschweizerischen Raum
12§0-1350», das an der Universitdt Ziirich unter der Leitung von Prof. Dr. Roger
Sablonier und unter Mitarbeit des Verfassers dieses Artikels in den Jahren 2004

mittelalterliche Studien 38 (2004), S. 427-447. — Zum Symbolcharakter von Urkunden in Gebrauchszu-
sammenhingen: SasLonier, Schriftlichkeit (wie Anm. 8), S. 78; {iber Traditionsbildung durch Fil-
schung ebd., S. 88.

° STETTLER, BERNHARD. Die Jahrzehnte zwischen dem Alten Ziirichkrieg und den Burgunderkriegen. In:
Tscuupi, Aecipius. Chronicon Helveticum, Band 13 (QSG NF [: Chroniken, Band VII/13, 1. Hilfte)
Basel 2000, S. 59

# Zu den Hintergriinden: Stertier, Bernuarp: Die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert. Die Suche

nach einem gemeinsamen Nenner. Zirich 2004, S. 210-214. Vgl. ferner: Larciarnir, ANToN. Ziirichs

ewiger Bund mit den Waldstitten vom 1. Mai 1351, Ziirich 21951; SasLonier, Rocer. Schweizer Eidge-
nossenschaft im 15. Jahrhundert. Staatlichkeit, Politik und Selbstverstindnis. In: Die Entstehung der

Schweiz (wie Anm. 8). S. 9—42.

Zum Biindnis mit Luzern von 1332, das original nicht tiberliefert ist, vgl. QW 1.2, Nr. 1638; allgemein

zur Uberlieferung und Frage der besiegelten Neuausfertigungen von 1454 siche Anmerkungen ebd. —

Der Bund mit der Stadt Ziirich 1351 und seine Neuausfertigung im Jahr 1454 vgl. QW 1.3, Nr. 942; ein

Original liegt in Nidwalden. — Der Bund mit Zug von 1352, ebenfalls 1454 neu ausgefertigt: Das Origi-

nal von 1352 ist nicht erhalten, der Text jedoch in Vidimi und Abschriften iiberliefert. Vgl. dazu die

Anmerkungen in Zuger Urkundenbuch, Band 1, Nr. 1 (Anm. S. 7 f.) bzw. QW 1.3, Nr. 995.

Vgl. QW 1.3.989. Interessant, dass der alte, «<Bose» Bund und der neue, umfangreichere Brief neben-

einander iiberliefert sind: Die originale Urkunde ist aber gemiss Anmerkungen in QW durch die

Beseitigung der Siegel «entkriftet» worden. Die beiden Biindnisse auch in: Stucki, Fritz (Bearb.). Die

Rechtsquellen des Kantons Glarus, Band 1. Aarau 1983, Nr. 42 A und B. Nach dieser Edition vgl. Arti-

kel 13 mit der Nennung Rudolf Bruns als Biirgermeister von Zirich und der dortigen Verfassung.



Privileg des Konigs Ludwig fiir die drei Waldstitten Uri, Schwyz und Unterwalden von 1327 (STASZ,
Urk. 94) vor und nach der Probeentnabme. Von blossem Auge ist die Entnahme nicht sichtbar.
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bis 2006 durchgefiihrt wurde. Die Absicht des vorliegenden Beitrages besteht in
erster Linie darin, die Laborresultate der Offentlichkeit in systematisierter Form
zuginglich zu machen. Bevor das Projekt und der Ablauf der Untersuchungs-
aktion sowie die Grundlagen der “C-Methode und deren Ergebnisse vorgestellt
werden, soll im Folgenden noch einmal die Tragweite solcher Resultate, wie sie
die Eingangsbeispiele aufweisen, anhand erster Interpretationsversuche verdeut-
licht werden.

I1

Die naturwissenschaftliche Altersbestimmung hat {iberraschend den Nach-
weis der nachtriglichen Herstellung auch fir Konigsbriefe geliefert. Dieser
Befund ist erklirungsbediirftig, und mit der festgestellten Tatsache, dass iiber
solche Filschungen im wahrsten Sinne Geschichte geschrieben wurde, ergeben
sich vollig neue Interpretationsspielriume. Wir wissen nicht, ob fir ein Bei-
standsversprechen Konig Ludwigs ein Original aus der Zeit um 1315 vorhanden
war; wenn ja, wem versprach er dann diesen Beistand wirklich? In Bezug auf die
vorliegende Filschung ist zudem die Bannung der drei Orte durch den Einsied-
ler Abt auffillig. Bei der Jahreszahl 1315 denkt man unweigerlich an den Uberfall
auf das Kloster Einsiedeln durch Schwyzer Landleute in der Dreikénigsnacht
von 1314,% welcher nach gingiger Tradition der Ausloser fir die Schlacht am

3 An dieser Stelle ist fiir das Gelingen der verschiedenen Etappen der Altersbestimmungsaktion allen
Beteiligten ein herzlicher Dank auszusprechen: Allen voran gebiihrt er den verantwortlichen Archi-
varinnen und Archivaren und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Anliegen wohl-
wollend gepriift und ithnen mit der Wissenschaft forderlichem Sachverstand begegnet sind. Es ist zu
hoffen, diese zum Teil sehr unkomplizierte Mitarbeit konne Beispiel fiir weitere Aktionen dieser Art
sein. Ganz besonderen Dank gilt Herrn Dr. Georges Bonani sowie seiner Mitarbeiterin Dr. Irka Hay-
das vom Institut fiir Teilchenphysik der Eidgendssischen Technischen Hochschule, Zirich. Nicht
zuletzt dank der professionellen Durchfilhrung der Probenentnahmen durch die Konservatorin des
Staatsarchivs Ziirich, Martina Rohrbach, liessen sich vor Ort Zweifel iiber das Vorhaben verscheu-
chen. Fiir die Realisierung des vorliegenden Textes danke ich Prof. Dr. Roger Sablonier und Dr. Doris
Klee sowie Christoph Baumgartner, Walter Bersorger und Rainer Hugener.

4 Die in dieser Arbeit vorgestellten Resultate sind in der Ubersicht im Anhang (Abschnitt VI) darge-
stellt. In der besagten Tabelle sind alle Ergebnisse nach Archiv geordnet aufgefiihrt. Die Proben wer-
den fortlaufend nummeriert und mit einem Herkunftskiirzel versehen: AA = Staatsarchiv Aargau
(Aarau); E = Suiftsarchiv Einsiedeln; R = Stadtarchiv Rapperswil; SZ = Staatsarchiv Schwyz; UR =
Staatsarchiv Uri (Altdorf); W = Klosterarchiv Wurmsbach; ZH = Staatsarchiv Ziirich.

5 Beschrieben von Rudolf von Radegg in seiner «Capella Heremitana» (ediert in QW IIL.4, S. 161-224);
vgl. auch QW 1.2.699. Zum Klosteriiberfall: Buickig, Peter. Friede und Verfassung: Voraussetzungen
und Folgen der Eidgenossenschaft von 1291. In: Innerschweiz und frithe Eidgenossenschaft. Jubi-
laumsschrift 700 Jahre Eidgenossenschaft. Band 1. Olten 1990, S. 18-21. Frage insbesondere des Inter-
dikts in weiteren Quellenstiicken: Zeitgendssisch nicht direkt belegt, Radegg erwihnt dies auch nicht,
doch gibt es Hinweise darauf und offenbar herrscht unter der kirchlichen Obrigkeit (im Zuge der
koniglichen Doppelwahl?) Uneinigkeit. Die Urkunden zu diesem Problem und der ganze Prozess bis
1350: QW 1.2.769 (25.5.1315); 1.2.866 (1316/1317); 1.2.960 (17.11.1318); 1.2.970 (30.3.1319); L.2.971 (31.3.1319); 1.2.973
(15.4.1319). Bis 1350 hort man nichts mehr von dieser Angelegenheit; Ringholz schreibt: «In dem Ver-
zichte des Abtes und Konvents auf die Bannbulle war auch natiirlich der Verzicht auf diese bischéf-
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Morgarten 1315 war und wofiir als Strafe tatsichlich eine Bannung der beteiligten
Schwyzer in Frage kime. Die Ubertragung der Kirchenstrafe aber auf alle drei
Orte — ausgesprochen durch den nicht einmal mehr namentlich erwihnten Abt
— entspricht eindeutig der Optik der Herstellungszeit, in diesem Fall des 15. Jahr-
hunderts.® Waren die Auseinandersetzungen im Kontext des Marchenstreites
mit Finsiedeln und wahrscheinlich sogar die wie auch immer geartete Schlacht
am Morgarten 1315 eher «Schwyzer» Angelegenheiten, werden sie tiber die Aus-
fertigung eines solchen Schriftstiickes zu einer eidgenossischen gemacht. Im
Schriftstiick des 15. Jahrhunderts spielen nun die Ammainner und Landleute der
mittlerweile erstarkten Talkommunen die Hauptrolle; die Neuausfertigung oder
erst die Herstellung eines Beistandsversprechens gegen die habsburgische
Bedrohung, die wohl zum Zeitpunkt der Filschung eine andere Rolle spielte als
1315, korrigiert vermutlich aus ihrer Sicht die Geschichte dahingehend, dass die
Landleute die politische Funktion damaliger Angehoriger bestimmter Adels-
gruppen libernehmen.” Ein ahnlicher Brief Ludwigs aus dem Jahre 1324 konnte
diesbeziiglich in mehrfacher Hinsicht verriterisch wirken: Kénig Ludwig hat
von einem ungenannten Ordensmann® erfahren, dass die Schwyzer (und eben
nicht die drei Linder!) bedriickt wiirden. Er kiindigt bewaffnete Hilfe an und
berichtet, dass er den Waffenstillstand mit Herzog Leopold aufgesagt habe.® Mit

liche Verfiigung inbegriffen und also das fiir das Gotteshaus nichts erreicht.» Ringnorz, Opiro.
Geschichte des fiirstlichen Benediktinerstiftes U.L.F. zu Einsiedeln unter Abt Johannes 1. von
Schwanden (1289-1327): Mit besonderer Beriicksichtigung des schwyzerisch-einsiedeln’schen Mar-
chenstreites (1114-1350). In: Der Geschichtsfreund 43, 1888, S. 127—392; S. 260. — Im Anschluss an die end-
giiltige Friedensregelung zum Marchenstreit 1350 (QW 1.3, Nr. 879, dazu 882 und 883) stellt Abt Hein-
rich eine Urkunde aus (QW 1.3, Nr. 880), in welcher er die Schwyzer vom Bann losspricht, erwihnt
am Ende auch die zwei Lander Uri und Unterwalden. Interessant, dass fiir Unterwalden noch eigens
eine Bannlésungsurkunde vorliegt (QW 1.3, Nr. 881). In der Frage, warum der Kirchenbann auf alle
drei Lander ubertragen worden sein soll, kann hier eventuell eine Antwort gefunden werden: Die
Vermutung liegt nahe, dass sich mit der Lésung von 1350 bisher nicht im Zusammenhang interpretier-
te Konflikte (Marchenstreit und Reichspolitisches) tiberlagern: Der Papst lasst Anhanger Kénig Lud-
wigs des Bayern bannen, worauf die Linder Uri und Unterwalden auch in Bann gerieten! Vgl. zum
16.2.1350: Nachricht des Bischofs von Konstanz, dass er die Leute von Schwyz, Steinen, Muotathal,
Arth und Morschach alle Leute, die wegen Parteinahme fiir Ludwig den Bayern in den Bann gekom-
men seien und ohne Absolution gestorben seien, vom Banne 1dse (QW 1.3, Nr. 88s; vgl. auch 892 fiir
Hinweise in Buochs, Stans und Sarnen).

% In die gleiche Richtung weist die Tatsache, dass nur bei Tscraup1 ein Brief Konig Ludwigs tiberliefert
ist, in welchem er alle iber die drei Orte verhingten Achturteile aufhebt. QW 1.2.788 (17.7.1315). Ein
Original dieses Briefes fiir alle Orte ist nicht bekannt bzw. war wohl kaum vorhanden.

7 Hinter den «Schwyzern» von 1315 stehen hochstwahrscheinlich Angehérige von Adelsgruppen um

den Erben der Rapperswiler Herrschaft, Graf Werner von Homberg. Schon unter Kaiser Heinrich

VIL in den Innerschweizer Gebieten als Reichsvogt fiir seine militirischen Verdienste in Italien ein-

gesetzt, bestitigt sich seine Position auch unter Ludwig dem Bayern. Seinen hirtesten Konkurrenten

vor Ort dirfte er in den ebenfalls erbberechtigten Habsburg-Laufenburgern gefunden haben; ein
wichtiger Zankapfel in dieser Zeit war die Kastvogtei tiber das Kloster Einsiedeln. Der Anlass zur

Neuausstellung des Briefes im 15. Jahrhundert bleibt in diesem Zusammenhang weiterhin zu priifen.

Entweder ein Geistlicher aus dem Kloster Einsiedeln oder der in QW I.2.970 (1319) und 1008 (1320)

genannte Leutpriester Ortlieb von Morschach.

v QW lL2.a1g8.
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der Bedriickung konnen nur die Schwierigkeiten vor allem um die Einsiedler
Vogtei nach dem Ausscheiden Werners von Homberg und allenfalls wieder
erstarkende Anspriiche von Seiten Habsburgs gemeint sein, so dass an der Echt-
heit des Dokuments kaum gezweifelt werden muss.>® Im Gegenteil: Dafiir dass
das Stiick tatsichlich zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurde, spricht das im
Text enthaltene und in dieser Form einmalige Versprechen Konig Ludwigs, dass
er den Schwyzern schidliche oder listige Briefe, die er auf zudringliche Bitten
erstellt haben sollte, vor Ort abiandern wolle!* Was liegt niher, als dass die drei
Linder unter Fithrung der Landleute von Schwyz, gemeinsam als Teile der ehe-
maligen Reichsvogtei Werners von Homberg, nun nach dessen Ausscheiden um
1320 bzw. seines Sohnes (vor April) 13252 und nachdem der «befreundete» Konig
selbst in seiner Position gesichert war,? alles daran taten, um sich entsprechende
Reichsprivilegien zu sichern und in einer Bereinigungsaktion ausgesuchte Frei-
heitsbriefe und Privilegien riickwirkend entsprechend zu korrigieren? Ist es in
diesem Zusammenhang nicht sehr auffillig, dass unter den mittels der hier vor-
gestellten “C-Methode auf ihr Alter gepriiften Stiicke sich einige Briefe von
Ludwig bis zu seiner Kaiserkronung von 1328 im Staatsarchiv Schwyz finden las-
sen, die ein erstaunlich dhnliches Altersprofil aufweisen und sich deren jeweili-
ger Herstellungszeitpunkt somit tatsichlich in den Raum vor 1330 einordnen
lisst?24 Zwar ermoglicht das Ergebnis der Altersbestimmung bei allen keine ein-
deutige Datierung: Das Spektrum ist mit einem Herstellungsraum 1280/90 bis
1410/30 einfach zu gross ausgefallen. Trotzdem: Das iibereinstimmende bzw. sehr
ahnliche Profil lasst an einer etwa gleichzeitigen Herstellung von mindestens drei
Ludwigs-Briefen und sogar dem Privileg Konig Adolfs fiir die Schwyzer von
1297 kurz vor 1328 kaum mehr Zweifel aufkommen. Das ist insbesondere deshalb
anzunehmen, weil ein Versprechen Ludwigs fiir eine gesamte Privilegienerneue-
rung aus dem Jahr 1327 ebenfalls in diese Resultate-Reihe passt.?s Dieses Schrift-

* Die leider nicht eindeutig ausgefallene Altersbestimmung widerspricht dem nicht. Vgl. SZ 1.

«Ceterum sciatis, quod, si aliquas litterarum concessiones propter inportunitatem petencium admisi-
mus vobis infructuosas pariter et molestas, illas inspectis vestris incommodis moderabimur in adven-
tu nostro ad illos terminos, secundum quod sciverimus vestris desideriis arridere.» Und weiter ver-
spricht Ludwig: «Demum sciatis, quod, si cum Liupoldo, duce Austrie, nos aliquos tractatus pacis vel
concordie habere contigerit, vos illis, sicut et alias vobis scripsimus, nullatenus excludemus.»

Zu den Hombergern: SCHNEIDER, JUrG. Die Grafen von Homberg: Genealogische, glitergeschichtliche

und politische Aspekte einer siiddeutschen Dynastie, 11.—14. Jahrhundert. In: Argovia 89, 1977, S. §—310.

»  Im Jahr 1322 konnte Ludwig den Titel des rémisch-deutschen Konigs nach der gewonnenen Schlacht
bei Miihldorf vollstindig fiir sich beanspruchen.

#  Identisch sind die Altersprofile der Privilegienbestitigung QW 1.2.831 von 1316 (SZ 10), die einige der
als wichtig erachteten Vorginger nennt, und der pauschalen Bestatigung QW I.2.1377 von 1327 (SZ 12a);
dazu sehr dhnliche Profile: die Kopie von QW 1.2.1377 (SZ 12¢), das Versprechen Ludwigs der neuer-
lichen Bestitigung nach der Kaiserkronung QW 1.2.1378 von 1327 (SZ 13), letztlich auch die Pauschal-
bestitigung als Kaiser QW 1.2.1439 von 1328, da die jeweils unterste Grenze des einen wahrscheinlichen
Herstellungsabschnittes bzw. oberste des anderen wiederum insgesamt den vorgenannten Profilen
entspricht (SZ 14). — Ebenfalls auffallend dhnlich das erwihnte Privileg Konig Adolfs QW Lr.1sga. (fiir
Schwyz) von 1297 (SZ 3).

3 QW Lz2.1378; SZ 13.

21

22
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stiick wurde — ob durch die konigliche Kanzlei oder die Landleute selbst —
bestimmt im Hinblick auf die bevorstehende Kaiserkronung Ludwigs hergestellt
und steht ohnehin etwas merkwiirdig nach einer im gleichen Jahr erfolgten Pau-
schalbestatigung.¢ Das Ziel der drei Talgemeinschaften, allen voran Schwyz,
diirfte somit offensichtlich sein: Mit der kaiserlichen Bestitigungsurkunde von
1328 und der wohl auch in dieser Zeit erfolgten Korrektur der Bestitigung von
1316 haben sie alle Rechte von Ludwigs Vorgingern pauschal bescheinigt erhal-
ten, ob in einzelnen Lindern diese Rechtsprivilegien jeweils iiberhaupt jemals
materiell vorhanden oder nicht, allenfalls fehlende Urkunden wurden ver-
schleiert und die Tradition wurde liickenlos — inhaltlich und materiell - riick-
wirts korrigiert zu Gunsten der fithrenden Landleute in den drei Tdlern!?” Das
wiirde bedeuten, dass man erst jetzt von einem wachsenden gemeinsamen Auf-
treten der drei Linderorte in Biindnissen und Reichsbriefen ausgehen kann,
ptlegte doch jeder Ort eigene Schrifttraditionen, die es erst noch genauer unter
dieser neuen Optik zu studieren gilt. Ebenfalls ins Jahr 1327 fallt schliesslich ein
Biindnis der drei Waldstatte mit Eberhard von Kyburg sowie ein damit
zusammenhingendes Stidtebtindnis, das eindeutig darauf hinweist, dass die drei
Orte um die Demonstration ihrer Fihigkeit zur regionalen Friedenswahrung
bemiiht waren.?®

In diesen Argumentationsstrang fligt sich eine weitere Uberraschung, welche
die Untersuchungsaktion hervorgebracht hat, nahtlos ein: Das Schwyzer Exem-
plar des Bundesbriefs der drei Linder, das auf 1315 datiert ist, weist ein auffillig
dhnliches Altersprofil wie die hier besprochenen Ludwigs-Briefe bis 1328 (und
das Adolfsprivileg®) auf.s* Wurde erst um 1327/28 ein Bundesbrief geschrieben,
um gegeniiber dem Reich gewissermassen die Friedensfihigkeit der drei Lander
zu beweisen, oder existierte vorher eine altere Fassung, allenfalls auch mit ande-
ren Akteuren? Sollte der Brief tatsichlich erst nachtriglich geschrieben worden
sein, ist wiederum auffillig, dass man 1315 als Ausstellungsjahr gewahlt hat: Woll-
te man auch hier die Geschichte neu deuten, indem man die Schwyzer (Adels-)
Angelegenheit am Morgarten zu einer eidgendssischen erweiterte, um so die

® QW Lz2.a377; SZ 12a.

7 Die Altersbestimmung der beiden Schwyz betreffenden Bestitigungen Kaiser Heinrichs VIL. von 1309
(QW I.2.481a und 481b) sind leider nicht eindeutig ausgefallen; dennoch liegt die These einer Neuaus-
fertigung um 1327/28 durchaus in allen Wahrscheinlichkeitsbereichen drin. Vgl. SZ 5 und SZ 6. — Die
Urkunde Kaiser Friedrichs II. (QW L1.422) stammt vermutlich aus der Zeit, kann statistisch gesehen
aber auch zu einem kleinen Prozentsatz erst nach r350/60 fiir Schwyz hergestellt worden sein; vgl. SZ
1a und SZ 1b.

#¥ QW I.2.1382 und QW L.2.1308. Eine Altersbestimmung kénnte im Hinblick auf einen Profilvergleich
viel versprechend sein.

% QW I.2.807.

#  Nach SterTLER schreibt Tscuuby, er habe das Original gesehen: «litera Switz, vidi». STETTLER, KOnigs-
briefe (wie Anm. 4), S. 146™.

3t Dieses Resultat weist der Bundesbrief nach der Verifizierungsprobe SZ 7b auf. Die erste Messung (SZ
7a) wire eigentlich noch sensationeller und kommt durchaus auch in Frage: Das Pergament kénnte
auch aus dem 15. Jahrhundert stammen. Damit wiirde wiederum der Alte Ziirichkrieg bzw. die Neu-
ausfertigungen von 1454 als Herstellungsanlass in Betracht kommen.
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Auseinandersetzung mit Habsburg zum Anlass fiir das von Kénig und Kaiser
Ludwig wohlwollend betrachteten Biindnisses zu machen?3

Biindnisse konnen jedenfalls nachtriglich hergestellt oder eben korrigiert
worden sein, auch dies ergab die Untersuchungsaktion in einem tiberraschenden
Fall: Rat und Biirger von Ziirich schliessen im Jahr 129t mit den Landammaénnern
und Landleuten von Uri und Schwyz ein dreijahriges Biindnis. Die “C-Analy-
se zeigte nun aber, dass das Pergament aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammit,
wihrend die eine gepriifte Siegelschnur (Ziircher Siegel) noch am ehesten zeitge-
nossisch, also aus der Zeit des spaten 13. Jahrhunderts stammt.34

Zum Abschluss dieses Abschnittes noch einmal zuritick zum Eingangsbeispiel,
dem angeblich ersten Beistandsversprechen Ludwigs von 1315: Den Anlass fiir die
Neuausfertigung des Beistandsbriefes im 15. Jahrhundert zu ermitteln, ist schwie-
rig und bedarf weiterer Abklirungen. In Frage kime etwa der Ausbruch des
Alten Zirichkrieges¥ oder frithe chronikalische Bemiithungen, die auf eine
gemeinsame Tradition abzielen.

#  Einen wichtigen Beitrag zur Klirung kénnte die Uberpriifung der so genannten Nidwaldner Ausfer-
tigung von 1316 (STANW, D §; ediert in QW 1.2.865) leisten, die nun ebenso zum dringenden Deside-
rat geworden ist wie die ausstehende Altersbestimmung weiterer wichtiger Dokumente wie die Lud-
wigs-Bestitigung von 1316 im Staatsarchiv Obwalden (STAOW, Nr. 4 — ediert in QW 1.2.832 a) und
ebenfalls dort liegende Heinrichs-Briefe von 1309 (STAOW, Nr. 2 und 3, ediert in QW [.2.480a bzw.
QW 1.2.479).

Dass die Nidwaldner bzw. die im Brief genannten Unterwaldner ihre Bundesbriefsfassung auf 1316
datierten, muss weiterhin offen bleiben. Vielleicht bestand 1316 tatsichlich eine (in Uri ausgestellte?)
iltere Fassung, die dazu fiihrte, dass man von Kénig Ludwig eine erste Fassung der Privilegienbesta-
tigung von 1316 erhielt.

Zur Frage, warum der erste auf 1291 datierte Bundesbrief keine Rolle in diesen Vorgingen spielte, kann
wahrscheinlich eine Untersuchung der Abschrift in Nidwalden beitragen.

3 7 6.2177.

3 Vgl ZH sa und ZH sb. Wurde ein zeitgendssisches Siegel an ein gefalschtes Stiick gehangt? Sollte das
Biindnis dasjenige ersetzen, das Ziirich 1291 mit Grifin Elisabeth von Rapperswil geschlossen hatte (Z
6.2175)? Denn diese Urkunde (ZH 6a und ZH 6b) stammt aus der Zeit und konnte damit ein eviden-
tes Beispiel fir die Korrektur von Biindnissen nach dem Ausscheiden der betreffenden Akteure sein;
die neue Fassung mit den Landleuten von Schwyz und Uri wurde somit einfach auf 1291 zuriickda-
tiert. War der Anlass wiederum der Alte Zirichkrieg?

% Unterstiitzte Osterreich anfinglich die Schwyzer in ihrer Auseinandersetzung mit Ziirich um die

Schirmvogtei Gber Einsiedeln, schloss die Stadt am 17.6.1442 ein Biindnis und verschiedene Vertrige
mit Kénig Friedrich III. ab. Die Dokumente abgedruckt bei Niederstitter, Alois. Der Alte Ziirich-
krieg: Studien zum &sterreichisch-eidgendssischen Konflikt sowie zur Politik Konig Friedrichs II1. in
den Jahren 1440 bis 1446 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 14). Wien 1995,
S. 327-359. — Vgl. auch Sterrier, Bernuarp, Die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert (wie Anm. 1), S.
152-157. Ders., Das Ausscheren Ziirichs aus der Eidgenossenschaft im Jahr 1442 = Erwartungen und
Wirklichkeit. In: Tscaupt, Aecipius. Chronicon Helveticum. Historisch-kritische Ausgabe. Band 1.
Basel 1996, S. 13-88%. Neuerdings zum Zirichkrieg auch: NiepErHAUSER, PETER, und SieBer, CHRISTIAN
(Hg.). Ein «Bruderkrieg»> macht Geschichte: Neue Zuginge zum Alten Ziirichkrieg (Mitteilungen der
Antiquarischen Gesellschaft in Ziirich, 73) Ziirich 2006.
- Dazu auch das einleitende Kapitel der Neuedition der «Klingenberger Chronik»: STETTLER, BERN-
HARD (Bearb.). Die sog. Klingenberger Chronik des Eberhard Wuest, Stadtschreiber von Rapperswil
(Mitteilungen zur vaterlindischen Geschichte, hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen, s3).
St. Gallen 2007.
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Zum zweiten Falschungsbeispiel: Ein Schriftstiick, das auf einem Pergament
aus alter Zeit verfasst wurde, wie der Einzug der habsburgischen Rechte von 1316,
entzieht sich eigentlich jeglicher Datierung, weist aber ebenfalls deutlich auf eine
Falschung durch die Landsleute vor Ort hin.3* Dass die konigliche Kanzlei ein
altes Pergament fiir die Ausstellung wichtiger Briefe verwendete, ist nimlich
kaum anzunehmen. Aber auch hier ist ein Herstellungszeitpunkt schwer zu
ermitteln. Es ist gut moglich, dass mit der Tilgung der habsburgischen Vorbehal-
te nach dem Alten Ziirichkrieg 1454 in bestimmten Biindnissen auch eine Korrek-
tur der wichtigen Konigsurkunden, die wie schon erwihnt auffillig prominent
in Schwyz liegen, nach sich zog: Die stindig umstrittenen habsburgischen Rech-
te hatten im vorliegenden Fall aus der Sicht der Akteure schon frither als vom
Reich eingezogen zu gelten, am besten stellte man die Aktion zeitlich vor die
Bestitigung aller Reichsfreiheiten durch Konig Ludwig im Jahre 1316; Reinwa-
schung ex post. Ebenso kann die Filschung aber zum oben beschriebenen Sze-
nario passen, wonach die Briefe riickwirkend im Hinblick auf die grosse kaiser-
liche Bestitigung von 1328 hin korrigiert und wenn notig wohl sogar iiberhaupt
erst hergestellt worden sein konnten.

Die bisher in diesem Artikel besprochenen Beispiele herausragender Ergeb-
nisse der “C-Analyse von ausgesuchten Urkunden aus Innerschweizer Archiven
haben die Notwendigkeit fiir eine Neubeurteilung der gesamten Biindnis- und
Privilegieniiberlieferung im fritheidgenossischen Kontext erwiesen. Im Rahmen
des Projekts konnten leider nur die Schwyzer Exemplare analysiert werden; eine
genaue Untersuchung zur Uberlieferungssituation, die Stettlers detaillierte
Vorarbeiten ergianzen wiirde, fehlt leider noch: Wie ist die Archivbezeichnung
nach Original- oder Kopialiiberlieferung verteilt?3® Welche Konsequenzen sich
fr eine neue Interpretation im Spannungsfeld zwischen Kommunalbildung
durch die fithrenden Talleute und deren Schriftlichkeitsgebrauch ergeben kon-
nen, wurde schon anhand der gepriiften Exemplare aus dem Staatsarchiv Schwyz
mit der These einer riickwirkenden Ausstellungsaktion auf die Kaiserkronung
Ludwigs des Bayern hin angedeutet.

Da das Ziel dieses Beitrags darin besteht, simtliche Resultate der Offentlich-
keit und weiteren Forschungen zur Verfigung zu stellen, ist an dieser Stelle auf
die Untersuchungsaktion an sich einzugehen. Im Folgenden wird nach einer kur-
zen Projektbeschreibung die Auswahl der Urkunden und das wissenschaftliche

% Dass dafiir ein Stiick von einer vorhandenen Urkunde abgeschnitten oder aus einer Handschrift her-

ausgetrennt wurde, ist wahrscheinlich; zu priifen wire allenfalls, ob auch ein wiederverwendetes Per-
gament, ein Palimpsest, vorliegt. Doch ist dies fiir die vorliegende Argumentation nicht weiter von
Bedeutung.

¥  STETTLER, Die dltesten Konigsbriefe der drei Waldstitte (vgl. Anm. 4).

#¥  Esist nicht immer klar, ob in einem Archiv jeweils wirklich ein «Original» vorliegt, nur weil es in der
Literatur oder vom Archiv selbst als solches bezeichnet wird. Was gilt als Kopie, was als Abschrift?
Zudem wiirde eine systematische Untersuchung der einzelnen Stiicke in den betreffenden Archiven
durch die “C-Methode helfen, die Schriftpraxis der drei Orte in ihrer zeitlichen Abfolge zu erhellen:
Was konnte wirklich zur Bestitigung einem Konig oder Kaiser vorgelegt werden? Weiterhin ist
unklar, nach welchen Kriterien Schriftstiicke fiir eine Bestitigung von Interesse waren, zumal ja nicht
alle Orte gleichermassen mit Privilegien von Kénig und Reich gesegnet worden waren.
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Vorsichtige Entnahme einer Probe aus einer pergamentenen Urkunde.

Vorgehen in den Jahren 2005 und 2006 bei der Probenentnahme thematisiert. Die
Resultate selbst werden nach einem Abschnitt zu den Grundlagen der “C-
Methode sowie deren Auswertungsmoglichkeiten fiir die Bediirfnisse der Urkun-
denkritik und einer Schlussbetrachtung zum Projekt tabellarisch prisentiert.

I

Im Rahmen des mehrfach erwihnten Projekts stand die Region Innerschweiz
im Zentrum des Interesses, und zwar unter einem neuen Blickwinkel: Sie
erscheint nicht als «Kernregion» einer sich aus ihr seit 1201 kontinuierlich entwi-
ckelnden Eidgenossenschaft. Die vorhandenen Quellen wurden im Licht einer
modernen Regional- und Landesgeschichte auf die Frage nach den tatsachlichen
politischen und verfassungsmassigen Verhiltnissen neu betrachtet. Das Projekt
zielte entsprechend darauf ab, den um 1300 stattfindenden Herrschaftswandel -
um einen solchen handelt es sich sowohl aus regionaler wie aus allgemeiner
Sicht - zu untersuchen. Dazu mussten die massgeblichen politischen Krifte in
ihrem wechselseitigen politisch-sozialen Zusammenhang betrachtet werden. Zu
diesen Kriften zihlen neben den lindlichen Kommunen die habsburgische Lan-
desherrschaft, der lokale und regionale Adel sowie geistliche Herrschaftstrager.
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Entgegen allgemeinen Vorstellungen spielte der Adel in der politischen Entwick-
lung des Raums eine tragende Rolle, eine Rolle tiberdies, die weit iiber 1400 wich-
tig bleibt. Das besondere Augenmerk galt daher dem adelsherrschaftlichen Sub-
strat der innerschweizerischen «Lander».

Von besonderer Bedeutung fiir das spezifische Geschehen um 1300 war die
Geschichte der ehemaligen Herrschaft Rapperswil. Hier liegt einer der zentralen
Aktionszusammenhange, insbesondere fiir Schwyz, aber auch fir Uri, der aus
«eidgendssischer» Sicht bisher viel zu wenig ins Blickfeld gekommen ist.

Die Untersuchung bedingte nicht nur eine konsequente Neulektiire der
schriftlichen Uberlieferung. Dabei mussten auch die neuen Analysekriterien aus
der so genannten «Schriftlichkeitsdiskussion» systematisch eingebracht werden,
und: Genutzt werden sollten dartiber hinaus die Moglichkeiten der in diesem
Aufsatz zentralen “C-Methode zur Datierung einzelner Schriftstiicke, bei denen
Unsicherheiten iiber die Herstellungszeit bestehen. Die Zielvorgabe lautete, etwa
40 bis so reprasentative Stiicke auszuwihlen, bei denen nach eingehenden Vor-
liberlegungen ein gewisser Verdacht auf Filschung, das heisst spatere Nachher-
stellung, bestand. Bei anderen Stiicken, die nur aufgrund der Umstinde, nicht
aber iiber den Text selber datierbar waren, erhoffte man sich eine Prizisierung
durch diese naturwissenschaftliche Methode. Die generelle Frage an die ausge-
suchten Objekte lautete, ob sie tiberhaupt aus der Zeit waren, und: Lisst sich der
gefundene naturwissenschaftliche Laborbefund mit den schriftlichkeitstheoreti-
schen Erwigungen vereinen? Kann also mittels der “C-Methode nachgewiesen
werden, dass ein Schriftstiick erst fiir bestimmte Kommunikationssituationen aus
einer aktuellen Notwendigkeit geschaffen und auf das Ereignis zuriickdatiert
wurde, auf das es sich bezog, wie das im Mittelalter oft der Fall war?

Die meisten Archivverantwortlichen begegneten dem Ansinnen wohlwollend
oder zumindest zunachst mit einer professionell motivierten kritischen (Zuriick-)
Haltung. Nach den zumeist erfolgreichen Verhandlungen reduzierte sich das Kor-
pus von etwa 6o Quellen, die fiir eine Untersuchung interessant wiren, auf deren
45, die dann bis zum Herbst 2006 tatsichlich bearbeitet wurden.’

Die 45 Stiicke verteilen sich auf folgende Archive: Staatsarchiv Aargau, Aarau
(2), Stiftsarchiv Einsiedeln (10), Stadtarchiv Rapperswil (2), Staatsarchiv Schwyz
(17), Klosterarchiv Wurmsbach (3), Staatsarchiv Uri, Altdorf (3), Staatsarchiv
Zirich (8). An verschiedenen Stiicken wurden zum Vergleich nicht nur Proben
an Pergament beziehungsweise Papier, sondern etwa auch an den Siegelschniiren
oder -bindern genommen.

Die Probenentnahme selbst gestaltete sich in den meisten Fillen problemlos
und ohne Schaden am Schriftstiick. Damit die Messungen im Labor sicher
durchgefithrt werden konnen, ist eine Menge von ca. 20 mg organischem Mate-

% Angefragt wurden die Staatsarchive Aargau (Aarau), Nidwalden (Stans), Obwalden (Sarnen), Uri
(Altdorf), Schwyz und Ziirich, die Stadtarchive Ziirich und Rapperswil sowie die Klosterarchive Ein-
siedeln und Wurmsbach. Von den Staatsarchiven in Nidwalden und Obwalden sowie dem Stadtar-
chiv Ziirich haben wir leider keine Erlaubnis fiir die Durchfiihrung von Probenentnahmen an den
gewtinschten Stiicken erhalten.
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rial notig. Grundsitzlich konnten sich die Archivverantwortlichen selber ent-
scheiden, wo ihnen der Schnitt fiir ein feines Streifchen Pergament oder Papier
am geeignetsten erschien. In jedem Fall stand man immer vor der Frage, ob die
Materialentnahme am Stiick sichtbare oder méglichst versteckte Spuren hinter-
lassen sollte. Auch fiir eine sichtbare Probenentnahme gibt es gute Griinde,
denen das Stadtarchiv Rapperswil gefolgt ist:# Wenn sauber dokumentiert
wird, warum ein Stiick Pergament (sichtbar) an der Urkunde fehlt, stellt dies
nichts anderes als eine besondere Gebrauchssituation, die genauso zur «Biogra-
fie» des betreffenden Schriftstiicks gehort, dar. Die Urkunden sind haufig
sowieso nicht in allen Fallen - das gilt es an dieser Stelle nicht zu vergessen —
seit ihrer Herstellung unverindert tiberliefert: Dass Urkunden im Laufe der
Jahrhunderte je nach zeitgenossischem Archivverstindnis — sei es aus dstheti-
schen oder schlicht platztechnischen Grinden — an den Riandern immer wieder
beschnitten wurden, zeigte sich wahrend der Sichtung von zahlreichen Stiicken
wiahrend der Projektzeit immer deutlicher. Bei Urkunden, die oft in Publika-
tionen abgebildet wurden, entschied man sich hingegen in allen Fillen von
Anfang an fiir eine moglichst unsichtbare Probenentnahme, wie dies auch 1991
im Falle des Bundesbriefes von 1291 beachtet wurde.#* Die Stellen, die am hau-
figsten als geeignet befunden wurden, waren der obere Rand der so genannten
«Plica» (Faltstiick zur Befestigung der Siegel), an einigen Stiicken wurden die
Rinder entlang der natiirlich vorliegenden Gestalt etwas beschnitten, in selte-
nen Fillen an mehreren Orten Material «gesammelt». Siegelschniiren konnte
man mit der Pinzette einige Fiden auszupfen. Erschienen gewisse Formen wie
etwa Ausbuchtungen, «Eselsohren» und dergleichen als zu charakteristisch fiir
die betreffende Urkunde, wurden sie selbstverstindlich belassen. Wie die foto-
grafische Dokumentation vor und nach der «Operation» zeigt, sind die Pro-
benentnahmen in allen Fillen — ausser bei den erwihnten Urkunden im Stadt-
archiv Rapperswil — kaum sichtbar.#

IV

Das Wichtigste iiber die so genannte Radiokarbon-Analyse und deren
Grundlagen findet sich tibersichtlich und ausfihrlich im Aufsatz von Woelfli

# RriundR 2.

4 Vgl. dazu den Bericht: WogkrrL, WiLry, und Bonani, Geore. Datierung des Bundesbriefes mit der
Radiokarbonmethode. In: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 84 (1992),
S. 27-31 und (wieder abgedruckt) in: Joser Wicer (Hg.). Die Entstehung der Schweiz (wie Anm. 8),
S. 121-126.

#  Fiir die meisten Probenschnitte zeigte sich die Konservatorin Martina Rohrbach (STAZH) verant-
wortlich. Ausnahmen sind R 1 und R 2, die der Verfasser dieses Artikels vorgenommen hatte. Der
Urkunde UR 3 schnitt der Restaurator Henrik Rorig (Centro del bel libro ascona, Ascona) ein Stiick
von der Plica ab, da die Urkunde zum Zeitpunkt der Aktion gerade zur Restauration im Tessin weil-
te. Die Aargauer Stiicke wurden durch den zustindigen Archivrestaurator in Aarau, Simon Hachler,
beschnitten. Zwei Proben zum Projekt hinzugenommene Proben im STAZH hatte das Archiv schon
friher veranlasst: ZH sa, ZH 6a und ZH 6b.
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Grosse und Menge (ca. 30 mg) des entnommenen Materials aus einer Pergamenturkunde des Stiftsarchivs
Einsiedeln (StiAE A. BI. 1).

und Bonani zur Datierung des Bundesbriefes beschrieben.# An dieser Stelle folgt
unter Ausklammerung von Zwischenschritten und Berechnungsdetails nur das
Wesentliche, das fiir unsere Belange, als «<Konsumenten» eines greitbaren Resul-
tats von Bedeutung ist.

Die Datierungsmethode mittels der Radiokarbon-Analyse ntitzt die Tatsache,
dass jedes Lebewesen tiber die Nahrungskette Kohlendioxid (COz) und damit
Kohlenstoffatome (C) aufnimmt, welche in drei Isotopen in der Natur vorkom-
men: 2C, 8C, “C. Solange der Organismus lebt, entspricht die eingelagerte #C-
Konzentration dem jeweiligen atmosphirischen Wert. Mit dem Tod endet der
Austausch mit der Umwelt und dem Stoffwechsel. Das “C-Isotop ist zwar lang-
lebig, aber instabil, das heisst radioaktiv und zerfillt mit fortschreitender Zeit
mit bekannter Rate. Durch Messung der in einer Probe noch vorhandenen “C-
Konzentration kann somit das Todesjahr von Organismen bestimmt werden.#

Im Labor des Instituts fiir Teilchenphysik (IPP) an der ETH Ziirich steht eine
Teilchenbeschleunigeranlage, welche die in einer schon sehr geringen Kohlen-
stoff-Probe enthaltenen “C-Isotope mit hoher Prizision messen kann. Die
Altersbestimmung gilt damit auch als materialschonend. Unsere Pergament-,
Papier- oder Leinenproben wurden iiber verschiedene mechanische (Ultraschall)

#  Vgl. dazu Anm. 38; zit. nach dem Neudruck in: Die Entstehung der Schweiz (wie Anm. 8), S. 121-126.
#  WoerrLt und Bonang, Datierung des Bundesbriefes, S. 122.

109



und chemische Verfahren (Siure-Basen-Bider) gereinigt, zu COz2 oxydiert und
schliesslich mittels einer katalytischen Reaktion an Kobalt zu graphitdhnlichem
Kohlenstoff reduziert. Auf so genannten Kupfer-Targets angebracht, wurden
die Proben dann mit Cisium-lonen beschossen, um die Isotope so zu 1onisieren,
das heisst elektrisch aufzuladen. Im elektrischen Feld des Beschleunigers errei-
chen sie so sehr hohe Energien. Der Strahl durchlauft ein Magnetfeld, in wel-
chem die einzelnen Teilchen auf Bahnen mit unterschiedlichem Kriimmungsra-
dius abgelenkt werden. Dieser Radius ist abhingig von der Masse der Teilchen;
das Ziel besteht darin, die unterschiedlichen Isotope, die sich in der Masse ihres
Atomkerns unterscheiden, zu trennen und einzeln zu zihlen. Aus dieser gemes-
senen Menge kann nun der Todeszeitpunkt des Organismus errechnet werden.

Die iiber die Berechnung «gewonnene Grosse wird als konventionelles “C-
Alter bezeichnet und in Jahren y BP (years before present) angegeben, wobei 1950
AD (Anno Domini) als Bezugsjahr angegeben wird.»# In der Tabelle am Ende
dieses Beitrags ist diese Umrechnung (in der Spalte Sigma-1) bereits durchge-
fihrt. Dazu muss aber Folgendes beriicksichtigt werden: Messfehler und statisti-
sche Unsicherheiten fiihren zu einer Bandbreite von +40 Jahren, dem so genann-
ten 1s-Fehler (lies: «1 Sigma») um diesen gewonnenen Wert. Das Alter der Probe
liegt lediglich mit einer 68-prozentigen Wahrscheinlichkeit in diesem «Streifen».
Ferner ist zu beachten, dass dieser Wert (y BP) nicht dem historischen oder wah-
ren Alter entspricht; es miissen noch Korrekturen angebracht werden.

«Anhand einer Eichkurve, die durch hochprizise “C-Messungen an Holzpro-
ben von Baumringen bekannten Alters gewonnen wurde, kann das “C-Alter in
ein historisches Alter umgerechnet, das heisst kalibriert werden. Die statistischen
Unsicherheiten sowohl im Messverfahren wie auch in der Eichkurve fithren bei
dieser Umrechnung dazu, dass kein exaktes historisches Alter angegeben werden
kann, sondern nur ein Zeitintervall, in dem das wahre Alter mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit liegt. Zusatzlich fithren natiirliche, zeitliche Schwankungen in
der 4C-Produktion in verschiedenen Zeitbereichen zu Mehrdeutigkeiten, so dass
das wahre Alter in mehreren Zeitintervallen mit unterschiedlichen Werten liegen
kann. Ublicherweise werden die so genannten 2s-Intervalle (2 Sigma) angegeben,
die im Gesamten einer Wahrscheinlichkeit von 95,4 Prozent entsprechen.»#

v

Grundsitzlich hat sich an der Kritik, die Roger Sablonier an der Methode im
Zusammenhang mit der Untersuchung des Bundesbriefes 1991 gedussert hat,
nicht viel gedndert;# trotzdem war man im Projekt davon iiberzeugt, in einer

#  Ebd.

4 Die Angaben in diesem Abschnitt zitiert nach den Erklirungen eines von Dr. Georges Bonani verfass-
ten ETH-Merkblattes vom 19.2.1999.

47 SaBLONIER, RocGer. Der Bundesbrief von 1291: eine Filschung? Perspektiven einer ungewohnten
Diskussion. In: Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz 85 (1993), S. 13-25. - Unver-
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grosseren Aktion Vergleichsméglichkeiten und gute Grundlagen fiir aussage-
krifugere Interpretationen schaffen zu konnen.

Die komplexe Apparatur lisst leider nur die Berechnung des — wahrschein-
lichen - Alters des Pergaments oder Papiers, nicht aber den Zeitpunkt der tat-
sichlichen Niederschrift zu.# Dass die Untersuchungen dennoch durchgefiihrt
wurden, lag in der Uberlegung begriindet, iiber dieses materialschonende Ver-
fahren wenigstens mit einiger Sicherheit einen frithestmoglichen Herstellungs-
zeitpunke feststellen zu lassen. Damit war zu tberpriifen, ob sich schriftlich-
keitstheoretische Verdachtsmomente — also nachtrigliche Herstellungen und
Riickdatierungen in bestimmten Handlungskontexten — erhirten oder sogar in
Beweise umwandeln liessen. Die Resultate liegen nun vor und missen einzeln
geprift werden. Sie sind insgesamt ergiebiger ausgefallen, als man urspriinglich
angenommen hatte.

Gerade in der Interpretation der Laborwerte ist aber die Medidvistin und
der Mediavist vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, die einer Archiologin,
einem Archiologen vielleicht etwas weniger Kopfzerbrechen bereiten diirfte,
weil diese Wissenschaft mit anderen zeitlichen Gréssenordnungen zu operie-
ren hat. Das Problem liegt eben einerseits darin, dass keine eindeutige Datie-
rung moglich ist — die Resultate sind wie oben dargestellt keine Zeitpunkte,
sondern Zeit-Bereiche (die 2s-Intervalle) — und andererseits diese Bereiche oft
sehr gross sind, in einigen Fillen sogar ein ganzes Jahrhundert abdecken.
Zudem muss betont werden, dass in den meisten Fillen in der 2-Sigma-Aus-
wertung mehrere Bereiche wahrscheinlich sind; dass das Alter der Probe in
einem der aufgefihrten Zeitbinder zu liegen kommt, liegt bei einer Wahr-
scheinlichkeit von 95,4 Prozent, kann also geradeso gut — wenn auch eher ver-
nachlissigbar — ausserhalb liegen.

Die Mehrheit der untersuchten Objekte wird aufgrund der geschilderten
Mess- und Resultatesituation zunichst das Pridikat «aus der Zeit» erhalten.#
Das will aber nichts weiter heissen, denn zeitgendssisch konnen schliesslich auch
Filschungen erstellt worden sein. Bei Bedarf konnten Urkunden nur wenige
Jahre nachtriglich ausgestellt worden sein; um dies zu erhellen, muss weiterhin
nach inhaltlichen Kriterien und {iber die Textkritik vorgegangen werden. So ist

indert neu abgedruckt in: Wicer, Die Entstehung der Schweiz (wie Anm. 8), S. 127-146; zu den offe-
nen Fragen nach der Untersuchung vgl. ebd., S. 134-137.

4 Fir jedes Stiick muss zudem iiberlegt werden, ob ein Pergament zum Zeitpunkt des Gebrauchs als fri-
sches Stiick zur Verfligung stand; wurde es wieder verwendet, also abgeschabt und neu beschrieben?
Wurde ein Stiick von einer anderen Urkunde oder aus einer anderen Handschrift abgeschnitten? Was
sagen Untersuchungen tiber die Siegelschniire aus, wenn sie systematisch parallel zum Hauptperga-
ment auch gemessen werden konnten oder sogar dem Siegelwachs eine Probe entnommen werden
kénnte?

4 Das trifft leider auch fiir die beiden Schenkungsurkunden zu, in welchen zum einen Rudolf von Rap-
perswil (R 2) und Grat Diethelm von Toggenburg (R 1) die Kirche Bollingen an das Kloster Riiti ver-
gaben. Die Urkunden weisen ein vollig unterschiedliches Erscheinungsbild (Gestaltung der Urkunde,
Schrift etc.) auf. Es ldsst sich iiber die “C-Methode nicht genau ermitteln, ob die beiden Urkunden
zeitgleich oder nacheinander ausgestellt wurden.
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zum Beispiel die auf das Jahr 1261 datierte Urkunde, in welcher Graf Rudolf von
Rapperswil seine Lehen von Einsiedeln an seine Tochter Elisabeth vermacht
hatte® nach den theoretischen Voriiberlegungen des Projekts im Zuge von
regionalen Konsolidierungsprozessen (moglicherweise unter habsburgischem
Einfluss) erst in den 128cer-Jahren geschrieben worden. Nach inhaltlichen Krite-
rien war es fir die Urkundenaussteller sinnvoll, den Text vor den Tod des Gra-
fen (1262) zu datieren. Weder die 2-Sigma-Werte des Pergaments, noch der Sie-
gelschnur widerlegen die spatere Herstellung beziehungsweise bestitigen die
Annahme, da sie ein zu grosses Spektrum aufweisen.s

Trotz der zum Teil grossen Zeitspannen, die keine eindeutige Datierung zulas-
sen, konnte in einzelnen Fillen das iiber die Methoden der Textkritik und Diplo-
matie schon vermutete Alter bestitigt werden. Schon zeigen ldsst sich dies bei-
spielsweise anhand des Altersprofils einer Einsiedler Marchenstreit-Schrift von
1217, die aufgrund des paliographischen Befundes ins 14. Jahrhundert dauert
wurde, was auch die “C-Analyse deutlich bestatigt hat.s* Tschudi zitiert in seiner
Arbeit eine lateinische Fassung mit einer eigenen deutschen Ubersetzung. Ob wir
damit dank Tschudi ein urspringlich vorhandenes Original annehmen kénnen
oder nicht, ist nicht entscheidend; der “C-Befund belegt aber, dass der Text nach-
weislich zum Abfassungszeitpunkt des so genannten «Burkardenbuchs» (aus den
1430er-Jahren) vorhanden war. Der Einsiedler Abt Burkard liess das Buch im
Zusammenhang mit dem Marchenstreit als Kopialbuch mit wichtigen Rechts-
titeln anlegen. Die Urkunde wurde also bewusst aus der internen Tradition
zurlickbehalten, denn der Text wurde im besagten Buch nicht aufgenommen.s

Gewonnen hat man aber auf jeden Fall an Erkenntnis, wenn alle 2-Sigma-
Werte, allenfalls der von ihnen als am wahrscheinlichsten aufgefiihrte Bereich,
deutlich iiber dem mutmasslichen Herstellungszeitpunkt liegen, der sich aus
dem Text oder historischen Zusammenhang bisher ergeben hat. Dies konnte
sehr schon an den Eingangsbeispielen dieses Beitrags aufgezeigt werden.

Etwas schwieriger wird es, wenn der frithestmogliche Herstellungszeitpunkt
knapp iiber dem in der Urkunde genannten Datum liegt. Trotzdem: Auch fir die
Rapperswiler Herrschaft ergeben sich dank einem solchen Beispiel neue Perspek-
tiven. Eine auf 1233 datierte Urkunde aus dem Kloster Riiti, die zum ersten Mal
einen Rudolf von Rapperswil mit dem Grafentitel auffithrt, weist als untersten
Zeitpunkt der beiden 2-Sigma-Bereiche das Jahr 1258 auf.54 Auch wenn das Resul-

©°  CS 3.1653. — Zu Rapperswil vgl. SaLonier, Rocer. Die Grafen von Rapperswil: Kontroversen, neue
Perspektiven und ein Ausblick auf die «Griindungszeit» der Eidgenossenschaft um 1300. In: Der
Geschichtsfreund 147 (1994), S. 5—44.

$ E 8aund E 8b.

2 QW Lrazsa.

3 Zum Kopialbuch aus dem Kloster Einsiedeln: Kwasnirza, Steran. «Non est copiata in libro». Das Bur-
kardenbuch und die kopiale Tradition im Kloster Einsiedeln. Unverétfentlichte Lizentiatsarbeit der
Universitit Ziirich. Historisches Seminar (Prof. Roger Sablonier) Ziirich 2004. — Zur moglichen Fil-

schung besagter Urkunde auch SasLonier, Die Grafen von Rapperswil (wie Anm. 47), S. 16.
¢ ZH 2.
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tat denkbar knapp ist, erhirtet dies die Vermutungen, wonach in dieser Zeit in der
Herrschaft ein Wechsel stattgefunden hat.$5 Gut moglich, dass das Kloster Riiti
mit dieser Schenkungsbestitigung ein Schriftstiick zur nachtriglichen Rechtferti-
gung anfertigen musste. In die gleiche Zeit fillt schliesslich auch die Griindung
des Klosters Wurmsbach und die merkwiirdige Ausstattung des benachbarten
Klosters Bollingen, das zum einen auf konkurrierende Rapperswiler Herrschafts-
ansprecher und zum anderen auf einen Zusammenhang mit Riiti schliessen ldsst.5

Gut gezeigt werden konnte, dass dlteres Pergament fiir Nachherstellungen
verwendet wurde. Neben dem zweiten Eingangsbeispiel einer Urkunde Konig
Ludwigs war dies auch fiir andere Stiicke nachweisbar.s7

Fiir die Zukunft wiinschbar und der Forschung dienlich waren Untersuchun-
gen mittels der Radiokarbon-Analyse von geschlossenen Bestidnden, das heisst
ganzer Institutionen wie Kléster. So konnen Vergleiche effizienter und aussage-
kriftiger angestellt werden.s® Eine genaue Analyse der Biindnis- und Privilegien-
Uberlieferung unter Beriicksichtigung der zahlreich vorhandenen Abschriften
vor allem in Innerschweizer Archiven weist in die selbe Richtung und ist insbe-
sondere nach den aufsehenerregenden Resultaten von grosser Bedeutung. Selbst-

verstindlich bleiben auch die Methoden der klassischen Quellenkritik und

5 Vgl. Sasronier, Die Grafen von Rapperswil (wie Anm. 47), S. 17.

% Die Datierung der Griindungs- und Ausstattungsurkunden Wurmsbachs (CS 3.1619) und Bollingens
(CS 3.1621) hat leider kein aussagekriftiges Profil ergeben. An Filschungen aus der Zeit ist aber weiter-
hin zu denken. Vgl. W 1-3.

7 Das Wurmsbacher Holzschlagsrecht in der March (SZ 2) ist auf einem deutlich dlteren Pergament ver-
schriftlicht worden. — Deutlich sichtbar auch bei einer Ottonen-Urkunde aus dem Kloster Einsiedeln
(E 1), datiert auf 947, die auf einem Pergament geschrieben wurde, die gemass 2-Sigma-Werten héchs-
tens auf 8o3 zu datieren ist. Die Echtheit dieser Urkunde (vgl. Anm. bei QW L1.28) wird zudem seit
lingerem angezweifelt.

# Wie in Abschnitt 1T gezeigt, sind dann vor allem die Urkunden mit gleichen oder dhnlichen Alters-
profilen von grosstem Interesse, da sie auf gleiche Herstellungszeit hinweisen konnen.

Trotzdem ist an dieser Stelle ein Einwand nicht ausser Acht zu lassen: Die Frage, warum sonst iden-
tische Objekre ein vollig unterschiedliches Altersprofil ergeben, scheint in der Methode begriindet zu
sein. Schon die Messungen der drei Proben, die 1991 vom Bundesbriet von 1201 genommen wurden,
ergaben drei unterschiedliche Alterswerte, die dann in der Berechnung gemittelt wurden. Woelfli,
Bonani, Datierung des Bundesbriefes mit der Radiokarbonmethode. In: Wiget, Die Entstehung der
Schweiz (wie Anm. 8), S. 124. — Auch die Verifizierung des Schwyzer Bundesbriefes ergab ein anderes
Resultat als die erste Messung (SZ 7a und SZ 7b).

Dennoch ist es beachtlich, wenn im Korpus unterschiedliche Stiicke vollig identische Messwerte auf-
weisen. Wenn auch nicht unbedingt auf gleiches Pergament geschlossen werden kann, so dann doch
eher auf etwa gleichzeitige Herstellung. Dass die Urkunde E ¢ tiber die Stiftungen Konrads von Hom-
brechtikon an Einsiedeln (1286) das gleiche Altersmuster wie die Probe AA 2 tiber Verkiufe Rudolfs
von Widenswil an Wettingen (1270) aufweist, konnte ein gliicklicher Zufall sein. Er wiirde die Argu-
mentationen um die regionalen Konsolidierungsvorginge um die Innerschweizer Kléster in den
128cer-Jahren unter habsburgischem Einfluss unterstiitzen und bedarf einer vertieften Betrachtung,
Dass die Ottonen-Urkunden des Klosters Einsiedeln (E 2, E 3, E 4 und E 5) alle einen dhnlichen Ober-
wert von 1018 bis 1021 im wahrscheinlichsten Bereich aufweisen, kann darauf hinweisen, dass sie alle-
samt auf den Besuch Kaiser Heinrichs 1. angefertigt wurden und wir damit eine dhnliche Situation
haben wie die Erneuerungsaktion mit der Hilfe Kaiser Ludwigs im Jahre 1328.
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Diplomatik im Hinblick auf formale und inhaltliche Kriterien zur Beurteilung
von mittelalterlichen Schriftstiicken von Bedeutung.® Daran, dass bei jeder
Urkunde so oder so auch nach dem inhaltlichen Kontext gefragt werden muss,
hat sich nichts geandert.

Zudem ist eine Erstellung einer nationalen Datenbank tiber alle “C-Analysen,
die an schweizerischen Urkunden vorgenommen worden sind, in Erwigung zu
ziehen, um die Resultate der Forschung allgemein zuganglich zu machen.

VI

Die Archive, welche die untersuchten Schriftstiicke aufbewahren, sind in
alphabetischer, die insgesamt 47 Pergamente und Papiere wiederum in chronolo-
gischer Rethenfolge aufgelistet und (jeweils mit 1 beginnend) in der linken Spal-
te nummeriert. Wurden von einem Stiick mehrere Proben genommen, wird die
Nummer um einen Kleinbuchstaben (a, b, ¢) erganzt und somit die Zusammen-
gehorigkeit der einzelnen Proben zu einem Archivstiick deutlich gemacht. Das
betrifft Fille wie: Mehrere Seiten aus einer Handschrift (z. B. AA 2a und AA zb),
Siegelschnur (E 8b) zur Urkunde (E 8a) oder Verifizierungen (SZ 7a und SZ 7b).
Doppelt vorhandene Urkunden oder Abschriften werden als selbstindige
Archivstiicke mit einer eigenen Nummer behandelt.

In jeder Tabelle ist eine regestenartige Inhaltsangabe des untersuchten Stiickes
wiedergegeben, das in den meisten Fillen nach einem gingigen Urkundenbuch
zitiert wird. Woher dieses Regest stammt und wo der Volltext ediert ist, ist eben-
so ersichtlich wie die vollstindige Archivsignatur, das mutmassliche Ausstel-
lungsjahr der Urkunde und die Art des Materials.

Wichtiger Bestandteil der Tabelle sind die “C-Alter mit dem Abweichungs-
fehler (1-Sigma) von + 40 Jahren, sowie die nach der Kalibrierung aussagekrifti-
geren und fiir die Zitierung zu verwendenden 2-Sigma-Bereiche, das so genann-
te historische Alter der Stiicke, die mitsamt den Wahrscheinlichkeitswerten fiir
die jeweiligen Zeitabschnitte mit aufgefithrt sind. Fiir nihere Informationen
kann tiber die ebenfalls publizierte ETH-Labornummer beim Institut fiir Teil-
chenphysik ein umfassendes Datenblatt erfragt werden.

Einzelne Proben mussten aus verschiedenen Griinden mehrere Male durchge-
fihrt werden, bis ein Resultat vorlag. Diese Fille sind anhand der Projektlauf-
nummer in der Tabelle ersichtlich; die Nummer der erfolgreich durchgefiihrten
Probenentnahme ist mit einem Stern (*) versehen.

Wenn Werte aus dieser Ubersicht in weiteren wissenschaftlichen Zusammen-
hingen zitiert werden, ist es wichtig, bei der Nennung der kalibrierten 2-Sigma-

9 In SZ 7e hat sich die Datierung aufgrund des paliographischen Befundes bestitigt. Ebenso interessant
die Prizisierung der Altersbestimmung durch die ETH-Apparatur anhand der Wasserzeichenbestim-
mung einer Papierabschrift des Schwyzer Bundesbriefes (SZ 10).
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Werte immer alle wahrscheinlichen Zeitbereiche anzuftihren. Es ist unzuléssig,

nur den Zeitbereich mit der grossten Wahrscheinlichkeit zu nennen. Ebenso ist
ein Verweis auf das hier angefithrte Projekt wiinschenswert.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Michael Mente
Universitat Zurich
Historisches Seminar
Karl-Schmid-Strasse 4
8006 Ziirich
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Chartularium Sangallense. Bearb. von Otto P. Clavadetscher und Stefan Sonderegger. St. Gallen
1983 ff. (bisher erschienene Binde 1-9).

Reihe: Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz.
Monumenta Germaniae Historica.

Reihe: Quellen zur Schweizer Geschichte.

Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Fidgenossenschaft: Urkunden, Chroniken,
Hofrechte, Rodel und Jahrzeitbiicher bis zu Beginn des XV. Jahrhunderts. Hg. von der Allge-
meinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Abteilung I: Urkunden, Band 1-3,
bearb. von Traugott Schiess, Bruno Meyer et. al. Aarau 1933-1964. — Abteilung II: Urbare und
Rodel, Band 1—4, bearb. von Paul Klidui. Aarau. 1941-1957. — Abteilung III: Chroniken und Dich-
tungen. Aarau 1947-1975.

Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zirich. Hg. von der Comission der Antiquarischen
Gesellschaft in Ziirich, bearb. von Johann Escher, Paul Schweizer et. al. Band 1-13. Ziirich
1888—1957.



	Innerschweizer Urkunden auf dem Prüfstand : naturwissenschaftliche Altersbestimmung und Quellenkritik

